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Valendo GmbH Allgemeine Geschäftsbedingungen 1.



Geltungsbereich



1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für sämtliche Geschäfte zwischen der Valendo GmbH, Handelsregisternummer 165018 B (im Folgenden "Pfandleiher") und deren Kunden (im Folgenden "Verpfänder"), die über die InternetPlattform www.valendo.de (im Folgenden „Internet-Plattform) getätigt werden. 1.2 Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Pfandleiher und dem Verpfänder gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung sowie – im Zweifel vorrangig - die Vorschriften der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher (PfandlV); sowohl die AGB als auch die PfandlV sind für den Verpfänder unter www.valendo.de gesondert abrufbar. 1.3 Abweichende AGB des Verpfänders erlangen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Pfandleihers Geltung. 2.



Leistungsgegenstand



2.1 Leistungsgegenstand ist die vom Pfandleiher angebotene Dienstleistung, welche die Vergabe von Darlehen an den Verpfänder beinhaltet und zwar ausschließlich unter der Voraussetzung, dass der Verpfänder zur Besicherung des Darlehens eine pfandfähige bewegliche Sache (im Folgenden „Pfand“) an den Pfandleiher übergibt. Beweglich sind alle Sachen, die nicht Grundstücke sind. 2.2 Der Pfandleiher ist stets um eine bestmögliche Verfügbarkeit der angebotenen Dienste über die Internet-Plattform bemüht, wobei insbesondere die Erreichbarkeit der InternetPlattform nicht vertraglich geschuldet oder garantiert wird. Hiervon ausgenommen sind Ausfälle aus technischen (z.B. Störungen von Hard- und/oder Software, Wartungsarbeiten) oder außerhalb des Einflussbereichs des Pfandleihers liegenden Gründen (z.B. höhere Gewalt, Drittverschulden, etc). 3.



Geschäftsabwicklung/Benutzerkonto



3.1 Die Nutzung der vom Pfandleiher angebotenen Dienste setzt eine Registrierung auf seiner Internet-Plattform voraus. 3.2 Die Registrierung ist nur unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen, Personengesellschaften und juristischen Personen gestattet. Die Registrierung natürlicher Personen erfordert Volljährigkeit. Die Registrierung von Personengesellschaften und juristischen Personen hat durch deren vertretungsberechtigte Personen unter Angabe des vollständigen Namens zu erfolgen. 3.3 Die bei der Registrierung abgefragten Daten bzw Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Zweifelt der Pfandleiher an der Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten, kann dieser die Registrierung jederzeit rückgängig machen. Im Hinblick auf die Speicherung von Daten über die Geschäftsbeziehung hinaus gilt die Datenschutzerklärung des Pfandleihers unter www.valendo.de/datenschutz. 3.4 Ab Verfügbarkeit wird dem Verpfänder zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung mit dem Pfandleiher ein persönliches Benutzerkonto eingerichtet. Bis dahin erfolgt die Abwicklung



auf Basis der bei der Registrierung ermittelten Daten, zB mittels E-Mail oder telefonischem Kontakt. 3.5 Der Verpfänder hat keinen Anspruch auf Erstellung eines Benutzerkontos. Der Pfandleiher kann die Erstellung eines Benutzerkontos bei unvollständiger Registrierung sowie unglaubwürdiger und/oder fehlerhafter Angaben jederzeit ablehnen oder rückgängig machen. Im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung des Benutzerkontos durch den Pfandleiher. 3.6 Der Verpfänder kann jederzeit die Löschung seines Benutzerkontos verlangen. Im Hinblick auf die Speicherung von Daten über die Geschäftsbeziehung hinaus gilt die Datenschutzerklärung des Pfandleihers unter www.valendo.de/datenschutz. 3.7 Der Verpfänder ist für die Geheimhaltung und Sicherheit seiner Zugangsdaten verantwortlich. Insbesondere hat der Verpfänder das Passwort für den Zugang zu seinem Benutzerkonto geheim zu halten, darf es nicht weitergeben, keine Kenntnisnahme durch Dritte dulden oder ermöglichen und hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit zu ergreifen. Wenn der Verdacht besteht, dass die Zugangsdaten missbraucht werden oder wurden, hat der Verpfänder dies dem Pfandleiher unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3.8 Der Verpfänder hat entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die von ihm auf der InternetPlattform eingegebenen, hochgeladen, gespeicherten oder anderweitig an den Pfandleiher übersandten Daten und Inhalte regelmäßig und gefahrentsprechend zu sichern und eigene Sicherungskopien zu erstellen, um bei Verlust der Daten und Informationen die Rekonstruktion derselben zu gewährleisten. Das gilt auch für Daten des Verpfänders, die ihm vom Pfandleiher übersandt werden, insbesondere Vertragsdokumente, Pfandschein, Belege und dergleichen. 3.9 Der Pfandleiher ist berechtigt, Telefongespräche mit dem Verpfänder im Zusammenhang mit der Durchführung der Kundenbeziehung aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Die Aufzeichnung erfolgt zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zu Nachweiszwecken. Die Aufzeichnungen können von Mitarbeitern des Pfandleihers abgehört werden. Der Pfandleiher ist berechtigt, Niederschriften der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen können zu Beweiszwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwendet werden. Der Verpfänder willigt ausdrücklich in die Gesprächsaufzeichnung ein, soweit er nicht auf Nachfrage am Anfang des Gesprächs eine Aufzeichnung ablehnt. 3.10 Ist es aus Gründen der Betriebs- oder Datensicherheit nach Abwägung der beiderseitigen Interessen erforderlich, kann der Pfandleiher den Zugang des Verpfänders vorübergehend sperren. Der Verpfänder ist schriftlich über die Sperrung zu informieren. 4.



Vertragsanbahnung und Vertragsabschluss



4.1 Der Verpfänder hat keinen Anspruch auf Abschluss eines Pfandkreditvertrages mit dem Pfandleiher. 4.2 Anhand der vom Verpfänder während der Registrierung mitgeteilten Daten im Hinblick auf das Pfand prüft der Pfandleiher, ob sich das angebotene Pfand grundsätzlich für eine Beleihung eignet und welchen Wert dieses darstellt. Über das Ergebnis wird der Verpfänder in Kenntnis gesetzt. 4.3 Kann das Pfand beliehen werden, erfolgt die Übergabe des Pfandes an den Pfandleiher mittels versichertem Transport durch ein vom Pfandleiher beauftragtes Unternehmen. Der Verpfänder verpflichtet sich, das Pfand fachgerecht, transportsicher und dem Wert des



Pfandes entsprechend zu verpacken und dem Transporteur so zu übergeben, dass das Pfand beim Transport aufgrund unsachgemäßer Verpackung nicht beschädigt werden kann. Die Versicherung des Pfandes entspricht dem vom Pfandleiher auf Grundlage der Angaben des Verpfänders ermittelten Marktwerts. Der Pfandleiher übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Verpfänders keine Gewähr. 4.4 Zur Legitimation hat der Verpfänder bei der Registrierung auf der Internet-Plattform die Kopie eines gültigen Lichtbildausweises, woraus Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort und Wohnadresse hervorgehen, hochzuladen oder dem Pfand bei Abholung eine solche Kopie beizulegen. Fehlt die Ausweiskopie bei Entgegennahme des Pfandes durch den Pfandleiher kann dieser den Verpfänder schriftlich oder mündlich auffordern, eine entsprechende Legitimation nachzureichen. Erfolgt dies nicht zeitnah, sendet der Pfandleiher das Pfand an den Verpfänder auf dessen Kosten zurück. 4.5 Der Pfandleiher trifft beim Öffnen des Pfandpakets entsprechende Vorkehrungen hinsichtlich Beweissicherung den Zustand des Pfandes betreffend, dies kann zB mittels Kamera erfolgen. 4.6 Kommt das Pfand beim Pfandleiher beschädigt an, wird der Verpfänder hierüber informiert. Der Pfandleiher kann auf freiwilliger Basis die Abwicklung mit dem Transporteur und der Versicherung übernehmen. In diesem Fall ist der Verpfänder verpflichtet, alle Informationen zur Klärung eines etwaig vorliegenden Schadensfalls nach Aufforderung durch den Pfandleiher oder die zuständige Versicherung unverzüglich bereitzustellen. Für den Fall, dass das Pfand nicht fachgerecht, transportsicher oder dem Wert des Pfandes entsprechend verpackt wurde, sendet der Pfandleiher das beschädigte Pfand an den Verpfänder auf dessen Kosten zurück und verrechnet diesem auch die Kosten der Abholung gemäß 4.3. 4.7 Nach Wertermittlung des Pfandes informiert der Pfandleiher den Verpfänder darüber, ob das Pfand vom Pfandleiher beliehen wird. Der Pfandleiher macht ein entsprechendes Angebot auf Basis der Wertermittlung des Pfandes über den sich daraus ergebenden Darlehensbetrag samt Laufzeit, Zinsen, Vergütungen und Kosten. 4.8 Anderenfalls erfolgt die Mitteilung, dass das Pfand nicht beliehen wird. In diesem Fall sendet der Pfandleiher das Pfand an den Verpfänder auf Kosten des Pfandleihers zurück. Hat der Verpfänder hinsichtlich des Pfandes (bewusst) falsche oder unrichtige Angaben gemacht, trägt der Verpfänder die Kosten des Rücktransports sowie die Kosten der Abholung gemäß 4.3. 4.9 Ist der Verpfänder mit dem Angebot des Pfandleihers einverstanden, muss das Angebot binnen 7 Tagen angenommen werden. 4.10 Nimmt der Verpfänder das Angebot nicht an, teilt er dies dem Pfandleiher schriftlich mit. Der Pfandleiher sendet das Pfand an den Verpfänder zurück. Die Kosten für die Rücksendung können vom Pfandleiher an den Verpfänder übertragen werden. 4.11 Die Auszahlung des Darlehens erfolgt binnen 3 Werktagen (Verfügbarkeit des Verpfänders) nach Annahme des Angebots ausschließlich zugunsten des Verpfänders. Die Auszahlung zugunsten eines Dritten ist ausgeschlossen. 4.12 Zeitgleich mit der Auszahlung des Darlehens übersendet der Pfandleiher dem Verpfänder den Pfandschein gemäß § 6 PfandlV samt AGB und PfandlV.



4.13 Durch Übergabe des Pfandes, Übermittlung des Pfandscheins und Auszahlung des Darlehens kommt der Pfandkreditvertrag zwischen Pfandleiher und Verpfänder zustande, welcher der PfandlV, den sonstigen einschlägigen Vorschriften sowie diesen AGB unterliegt. 4.14 Der Verpfänder erklärt mit Übergabe des Pfandes und Entgegennahme des Pfandscheins, dass das Pfandstück in seinem freien Eigentum steht. Mit Übermittlung der Ausweiskopie bestätigt der Verpfänder, diejenige Person zu sein, die durch den Ausweis bezeichnet wird und dass es sich um eine Kopie des Originalausweises handelt. Bei Zweifel an der Person des Verpfänders kann der Pfandleiher Rücksprache halten bzw das Geschäft ablehnen und das Pfand auf Kosten des Verpfänders an diesen zurücksenden. 5.



Fälligkeit des Darlehens



Das Darlehen wird drei Monate nach Abschluss des Pfandkreditvertrags zur Zurückzahlung fällig, es sei denn Pfandleiher und Verpfänder vereinbaren eine spätere Fälligkeit. Maßgeblich für die Fälligkeit des Darlehens ist der im Pfandschein bezeichnete Fälligkeitstag. 6.



Auslösung des Pfandes



6.1 Gegen Zahlung des Darlehens einschließlich Zinsen, Vergütungen und Kosten kann das Pfand vom Verpfänder beim Pfandleiher ausgelöst werden. 6.2 Wurde das Pfand vom Verpfänder nicht ausgelöst, kann der Pfandleiher das Pfand ab dem 5. Monat nach Abschluss des Pfandkreditvertrags zur Versteigerung geben. 6.3 Das Pfand wird ausschließlich an den registrierten Verpfänder herausgegeben. Eine Auslösung an Dritte ist ausgeschlossen. 6.4 Die Höhe der vom Pfandleiher verrechneten Zinsen, Vergütungen und Kosten ergibt sich aus den Angaben am Pfandschein auf Grundlage von § 10 PfandlV. Zinsen, Vergütungen und Kosten, die nach Monaten zu berechnen sind, werden auch für den angebrochenen Monat voll verrechnet. Der Tag der Verpfändung wird hierbei nur dann mitgerechnet, wenn das Pfand am gleichen Tag ausgelöst wird. 6.5 Nach Eingang des Darlehensbetrags beim Pfandleiher übermittelt dieser dem Verpfänder den entwerteten Pfandschein. 6.6 Zur Auslösung des Pfandes werden ausschließlich die vom Pfandleiher angebotenen Zahlungsverfahren akzeptiert. 6.7 Nach Auslösung des Pfandes sendet der Pfandleiher das Pfand an den Verpfänder auf Kosten des Pfandleihers zurück. 6.8 Die Erneuerung des Pfandkreditvertrags bei Fälligkeit des Darlehens ist nur gegen Zahlung der bis dahin angefallenen Zinsen, Vergütungen und Kosten und nur mit Einverständnis des Pfandleihers möglich. 7.



Verwertung des Pfandes



7.1 Der Pfandleiher darf seine gegen den Verpfänder bestehenden Forderungen auf Rückzahlung des Darlehens samt Zinsen, Vergütungen und Kosten nur aus dem Pfand befriedigen.



7.2 Der Pfandleiher darf sich frühestens einen Monat nach Eintritt der Fälligkeit des gesamten Darlehens aus dem Pfand befriedigen, außer der Verpfänder stimmt einer früheren Verwertung zu. 7.3 Der Pfandleiher hat das Pfand Verwertungsberechtigung zu verwerten.
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7.4 Wird das Pfand nicht ausgelöst oder der Pfandkreditvertrag nicht erneuert, erfolgt die Verwertung des Pfandes entweder durch öffentliche Versteigerung oder wenn das Pfand einen Börsen- oder Marktwert hat durch freihändigen Verkauf durch eine hierzu berechtigte Person. 7.5 Hinsichtlich Bekanntgabe der Versteigerung gilt § 9 Abs 4 PfandlV entsprechend. 7.6 Verpfänder und Pfandleiher sind sich darüber einig, dass die Androhung der Versteigerung, eine Fristbestimmung hierfür und Benachrichtigung über den Zeitpunkt der Versteigerung - ausgenommen die gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung sowie die Mitteilung über das Versteigerungsergebnis untunlich sind und daher unterbleiben, unbeschadet des Rechts des Auslösungsberechtigten, den aus dem Pfand erzielten Überschuss beim Pfandleiher abzuholen. 8.



Überschussverteilung



8.1 Der Überschuss steht dem Verpfänder zu und wird gegen (elektronische) Rückgabe des Pfandscheins ausgezahlt. 8.2 Überschuss ist derjenige Teil des Erlöses aus der Pfandverwertung, der nach Abzug des Darlehensbetrags, Zinsen, Kosten, Vergütungen sowie der anteiligen Versteigerungskosten, soweit diese nicht vom Ersteigerer bzw Käufer getragen werden, verbleibt. 8.3 § 5 Abs 1 und § 11 PfandlV gelten entsprechend. 9.



Rechte Dritter



9.1 Soweit der Pfandleiher wegen der Rechte eines Dritten kein Pfandrecht erwirbt, hat der Verpfänder dem Pfandleiher als Schadensersatz den Darlehensbetrag, die im Pfandschein vermerkten Zinsen sowie die bis zum Tage der Herausgabe des Pfandes angefallenen Vergütungen und Kosten zu zahlen. 9.2 Hat der Pfandleiher das Pfand an einen Dritten herausgegeben, der sein Recht auf das Pfand glaubhaft gemacht hat, oder ist er zur Herausgabe verurteilt, gilt das Pfandrecht als nicht entstanden. Das gleiche gilt entsprechend, wenn der Pfandleiher das Pfand bereits veräußert hatte und der Dritte Ersatz verlangt hat; ist dieser Schaden höher als der nach dem vorstehenden Absatz zu zahlende Betrag, so haftet der Verpfänder in dieser Höhe. 10.



Versicherung des Pfandleihers



10.1 Das Pfand ist auf Kosten des Pfandleihers mindestens zum doppelten Darlehensbetrag gegen Feuer- und Leitungswasserschäden, gegen Einbruchdiebstahl sowie angemessen gegen Beraubung zu versichern. 10.2 Der Pfandleiher haftet für Schäden oder Verluste nur im Umfang der abgeschlossenen Versicherung mit der Versicherungssumme. Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden durch Bruch, Schädlinge aller Art oder dergleichen ist ausgeschlossen, soweit dem Pfandleiher nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.



10.3 Bezugsberechtigt sind im Schadensfall die Eigentümer der Pfandsachen (die Verpfänder). Aus diesem Grund tritt der Verpfänder seine im Schadensfall etwaig entstehenden Ansprüche gegenüber der Versicherung an den Pfandleiher ab. Der Pfandleiher macht sodann den Schaden bei der Versicherung geltend und zieht von der erhaltenen Schadenssumme das noch ausstehende Darlehen samt Zinsen, Kosten und Vergütungen ab und bezahlt einen etwaigen Überschuss an den Verpfänder. 11.



Haftung des Pfandleihers



11.1 Ersatzansprüche können nur bei Entgegennahme des Pfandes geltend gemacht werden. Eine Haftung des Pfandleihers ist ausgeschlossen, sobald das Pfand aus den Geschäftsräumen des Pfandleihers entfernt und/oder eine Beschädigung nicht beanstandet wurde. 11.2 Für Mängel oder Fehler an der Internet-Plattform haftet der Pfandleiher nur, wenn dieser den Mangel oder Fehler arglistig verschwiegen hat. 11.3 Im Übrigen haftet der Pfandleiher nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder Gesundheit unbeschränkt. 11.4 In Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet der Pfandleiher zudem auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung sich der Vertragspartner deswegen regelmäßig verlassen darf). Der Pfandleiher haftet hierbei nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn und daraus entstandene mittelbare Schäden. Die Haftung ist auf den im Zeitpunkt des Vertragsschluss typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 11.5 Die Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend für die Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Pfandleihers und sonstige Dritte, deren sich der Pfandleiher zur Vertragserfüllung bedient. 11.6 Für Störungen, die nicht im Einflussbereich des Pfandleihers liegen (zB Leitungsüberlastung, Ausfall von Telekommunikationsverbindungen, etc), haftet der Pfandleiher nicht. 12.



Refinanzierung, Abtretung



12.1 Der Pfandleiher ist hinsichtlich einer Refinanzierung der vergebenen Darlehen berechtigt, die Forderungen gegenüber den Verpfändern an Dritte abzutreten. Die Forderung kann aufgrund der Akzessorietät des Pfandrechts ausschließlich gemeinsam mit dem Pfandrecht an den jeweiligen Pfändern angetreten werden. 12.2 Mit Abtretung der Forderung, die gegenüber dem Verpfänder besteht, tritt der Pfandleiher auch die an ihn übertragene Forderung gegenüber der Versicherung an den Dritten ab, die dem Pfandleiher laut 10.3 vom Verpfänder abgetreten wurde. 12.3 Durch die Abtretung der Forderung ändern sich die Vertragsbedingungen für den Verpfänder nicht; es bleiben der vereinbarte Fälligkeitstermin, Zinssatz sowie die Vergütung unverändert und wie im Pfandschein festgehalten, bestehen. Der Verpfänder bleibt auch weiterhin Eigentümer der in Pfand gegebenen und nun abgetretenen Sache. 12.4 Die Pfänder verbleiben trotz Abtretung derselben in Gewahrsam des Pfandleihers. Der Pfandleiher hat trotz Abtretung der Forderung samt Pfandrecht dafür Sorge zu tragen, dass alle öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen weiterhin bestehen bleiben. Dies gilt insbesondere



hinsichtlich der Verwahrung der Pfänder, deren Versicherung sowie der Einhaltung aller Vorschriften im Zusammenhang mit einer Versteigerung. 13.



Verzicht auf das Widerrufsrecht von Verbrauchern



13.1 Der Verpfänder und der Pfandleiher vereinbaren, dass der Pfandkreditvertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Verpfänders von beiden Parteien vollständig erfüllt wird (Übergabe des Pfandes, Gutschrift des Darlehens und Übermittlung des Pfandscheins), bevor der Verpfänder sein Widerrufsrecht ausübt. 13.2 Den „Verzicht auf das Widerrufsrecht gemäß § 356 Abs 4 2. Satz BGB“ sendet der Verpfänder an den Pfandleiher und erhält hierfür eine Bestätigung des Pfandleihers, dass der Verzicht bei diesem eingegangen ist. 14.



Schlussbestimmungen



14.1 Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, berührt dies die übrigen Bestimmungen und alle unter diesen AGB geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame ersetzt, die der ursprünglichen Bestimmung sinngemäß entspricht. Dies gilt entsprechend für Regelungslücken. 14.2 Jede von diesen AGB abweichenden oder ergänzenden Vereinbarungen bedürfen zu deren Gültigkeit der Textform. Dies gilt auch für die Schriftformklausel. 14.3 Diese AGB können wie nachfolgend beschrieben geändert werden: Der Pfandleiher übermittelt die geänderten Bedingungen vor dem geplanten Inkrafttreten in Textform und weist auf die Neuregelungen sowie das Datum des geplanten Inkrafttretens gesondert hin. Zugleich wird der Pfandleiher dem Verpfänder eine angemessene, mindestens zwei Monate lange Frist für die Erklärung einräumen, ob er die geänderten Nutzungsbedingungen für die weitere Inanspruchnahme der Leistungen akzeptiert. Erfolgt innerhalb dieser Frist, welche ab Erhalt der Nachricht in Textform zu laufen beginnt, keine Erklärung, so gelten die geänderten Bedingungen als vereinbart. Der Pfandleiher wird den Verpfänder bei Fristbeginn gesondert auf diese Rechtsfolge, d.h. das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Bedeutung des Schweigens hinweisen. 14.4 Für die Vertragsbeziehung zwischen Pfandleiher und Verpfänder gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes sowie aller internationalen Kollisionsnormen. 14.5 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist, der ausschließliche Gerichtsstand Berlin. Stand Oktober 2015
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Valendo Pressemitteilung 2 

Denn nicht alle Banken vermieten SchlieÃŸfÃ¤cher an. Neukunden; viele haben kurzfristig kein Depot frei. â€œHinzu kommt: Die meisten Banken ver- ... Valendo ist ein Online-Anbieter von schnellen und zuverlÃ¤ssigen Sachwertdarlehen. Ãœber die ...
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Berliner Fintech-Startup Valendo sammelt mehr als eine Million ... 

Online-Pfandhaus baut FÃ¼hrungsspitze mit erfahrenem Bankexperten aus ... Vertriebsstrategien im Online Banking sowie dem Wertpapierhandel auf und setzte ...
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aikux.com GmbH 

Ist dieser Prozess erst einmal abgeschlossen, muss nur noch der alte Share mit dem neuen ausgetauscht werden. Einen Anmeldevorgang spÃ¤ter kÃ¶nnen die ...
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aikux.com GmbH 

Der Auftraggeber: Die Mainova AG ist einer der grÃ¶ÃŸten regionalen Energieversorger in Deutschland und beliefert rund eine. Million Menschen in Hessen und ...
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BayernGrund GmbH 

09.05.2018 - A19. DN 1000. 4380750.7498. 5275332.2855. 897.35. SE 896.38. SA 896.28. S 894.78. A20. DN 1000. 4380767.3464. 5275348.3849. 896.79.
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honisch gmbh 

Technische Daten. GZ-Abmessungen. HÃ¶he. 50 mm. Breite. 140 mm. LÃ¤nge. 1.200 mm. HÃ¶he des StÃ¤nders. 800 mm. GZ-Abmessungen der AuÃŸenkanten 560 ...
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HOLDING GMBH 

30.06.2013 - aufgefordert, den Verpflichtungen aus dem Put-Option-Agreement vom ..... kurs- Ã¤nderungen. Summe. Nicht- beherrschende. Anteile. Summe.
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Roxtec GmbH 

Vertrieb, das Marketing sowie das. Projektmanagement. ... allgemeine Beratung,. Anpassungen, Datenmigration und Integrationsthemen sowie. Schulungen ...
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aikux.com GmbH 

(8MAN) bei der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG. 8MAN â€“ durchdacht, intuitiv, notwendig! â€�Nur eine sehr einfache Ordnerstruktur, die nicht tiefer als zwei, drei ...
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aikux.com GmbH 

Revision verlangte von der IT die Bereinigung bestehender Fehlberechtigungen und erwartet einmal jÃ¤hrlich dazu einen Bericht. Ein geeignetes Werkzeug ...
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Case Study: Kramski GmbH - MyCRM GmbH 

Elektroindustrie, Telekommunikation und Medizintechnik. DarÃ¼ber hinaus stellt die Kramski GmbH. Putter & Golf ZubehÃ¶r her. Die deutsche Golf-Prominenz ...
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CeramTec GmbH 

Weit Ã¼ber 10.000. Produkte und Komponenten aus unterschiedlichen keramischen. Werkstoffen sind in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. www.medteceurope.com/europe. @MedtecEurope #MedtecEU Medtec Europe Germany. Finden Sie mehr Informationen au
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aikux.com GmbH 

.net Framework 3.5 SP1 Vollinstallation. â€¢ Windows Server 2003 SP2 oder hÃ¶her. â€¢ Windows XP SP3 oder hÃ¶her. â€¢ RAM: 2 GB. â€¢ CPU: Aktueller Prozessor (min.
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aikux.com GmbH 

Folge dazu, dass der Client sich vom Netzwerk abmeldete und den Rechner herunterfuhr. Zweifellos war das Programm pÃ¤dagogisch sehr wirksam, aber fÃ¼r ...
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DKI GmbH 

Page 1. DRG - Zeitwerte 2012. Arbeitszeitaufwand in Minuten pro DRG. DRG - Fallwerte 2012. DRG—Fälle pro Vl( p.a.. DRG Bezeichnung Arztdienstl Pﬂegedienst FD/MTD l DRG Bezeichnung Arztdienstl Pﬂegedienst FDIMTD von bis von bis von bis von bis von bis
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EventVoiceMedia GmbH 

Die Bezahlung kann Ã¼ber die im smskaufen-System mÃ¶glichen Module erfolgen (SofortÃ¼berweisung.de, PayPal, Kreditkarte,. Abbuchung oder auch normale ...
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aikux.com GmbH 

migRaven im AD alle benÃ¶tigten Gruppen erzeugt, miteinander sauber verschachtelt und die zukÃ¼nftigen Verzeichnisse mit den korrekten Berechtigungen ...
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aikux.com GmbH 

Nachdem aber die Weiterentwicklung von Novell Netware durch den Hersteller eingestellt und deshalb die Migration auf Microsoft Windows Server vollzogen.
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Warenfinanzierung aus sich selbst heraus â€“ Valendo punktet mit dem ... 

22.04.2016 - ... der als FirmengrÃ¼nder langjÃ¤hrige Erfahrung im. Sachwert-Darlehen mitbringt, â€ždas macht ihn zu einem attraktiven Finanzierungsinstrument.
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Wasserversorgung Oberstdorf GmbH 

25.09.2018 - HÃ¤rtebereich Millimol Calciumcarbonat je Liter. Â°dH weich weniger als 1,5 weniger als 8,4 Â°dH mittel. 1,5 bis 2,5. 8,4 bis 14 Â°dH hart mehr als 2, ...
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MARTIN ENGINEERING GMBH 

MARTIN ENGINEERING GMBH. In der Rehbach 14 â–¡ 65396 Walluf, Deutschland â–¡ Tel. +49 (0)6123 97820 â–¡ Fax +49 (0)6123 75533 â–¡ [email protected] ...
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VegA soFtWAre gmBH 

im Gesundheitswesen und sozialen Einrichtungen. Unsere. Lösungen werden von Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich eingesetzt, dies sowohl ...
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Program - COCS GmbH 

03.11.2017 - micro-tech-europe.com I mtendoscopy.com I micro-tech.com.cn. Trust in precision and reliability. FACULTY. sIgruN KauerTz. DORTMUND,. gERMANY. Prof. Dr. mIKHaIL KoroLev. ST. PETERSBURg,. RUSSIA. Prof. Dr. .... gUIDO SCHACHSCHAL. DR. STEFA
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INSTRUMEX GmbH - UserManual.wiki 

7435 Oakland Mills Road. Columbia, MD 21046. Phone. Date. 09424 94810. 2016-07-07. CSA Group Bayern GmbH Ohmstrasse 1 - 4 94342 Strasskirchen.
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